
Vollmacht 
 

Ich / Wir 

  

___________________________________________________________________________ 
Vor- und Name / Firma 

 

___________________________________________________________________________ 
Straße, PLZ und Ort 

 

halte(n) folgende Anleihen der Green City Energy Kraftwerkspark II GmbH & Co. KG: 

 

Namensschuldverschreibung Tranche A im Nominalwert: ______________________ Euro 

 

Namensschuldverschreibung Tranche B im Nominalwert: ______________________ Euro 

 

 

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir Herrn Rechtsanwalt Michael Siegle, Hackenstr. 7b, 80331 

München, mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmacht und unter ausdrücklicher 

Befreiung von § 181 BGB, mich/uns im Zusammenhang mit sämtlichen von mir gehaltenen 

Namensschuldverschreibungen der Green City Energy Kraftwerkspark II GmbH & Co. KG 

auf künftigen Anleihegläubigerversammlungen und Gläubigerversammlungen, insbesondere 

auch in der Gläubigerversammlung zur Abstimmung über einen Insolvenzplan, zu vertreten 

und insbesondere das Stimmrecht auszuüben. Die Vollmacht ist umfassend und weit 

auszulegen und umfasst insbesondere die Abgabe aller wie immer gearteten Erklärungen und 

Ausübung aller Rechte aus den vertretenen Schuldverschreibungen. 

 

 

Optionale Weisung – bitte nur ankreuzen, falls explizit gewünscht. Ohne Kennzeichnung wird 

der Vollmachtnehmer nach eigener Entscheidung abstimmen.  

 

Hiermit weise ich den Vollmachtnehmer ausdrücklich dazu an, für alle von mir gehaltenen 

Namensschuldverschreibungen 

 

 F Ü R einen Insolvenzplan zu stimmen. 

 

 G E G E N einen Insolvenzplan zu stimmen. 

 

 

                                  

__________________, den ____________ __________________________________ 

Ort                                        Datum Unterschrift 

 (bei gemeinsamen Depot Unterschrift von 

 beiden Inhabern) 

 

 

 

 



Wichtige Hinweise 
 

 

1) Die Vollmacht wird aus rechtlichen Gründen zwingend im Original benötigt. Bitte 

senden Sie die Vollmacht an:  

 

SdK e.V. 

- KWP II -  

Hackenstr. 7b 

80331 München 

 

 

2) Ein Stimmrecht besteht nur, wenn die Forderung im Insolvenzverfahren zur 

Insolvenztabelle angemeldet worden ist. Diese Anmeldung muss und kann jeder 

Inhaber der Namensschuldverschreibung grundsätzlich selbst erledigen, da es keinen 

gemeinsamen Vertreter gibt. Auf Wunsch kann auch ein Rechtsanwalt die 

Forderungsanmeldung für Sie vornehmen (kostenpflichtig).   

 

 

3) Der Vollmacht sind folgende Dokumente beizufügen: 

 

 ein Nachweis der gesetzlichen Vertretungsbefugnis, nur sofern der Anleihegläubiger 

durch einen gesetzlichen Vertreter (z.B. ein Kind durch seine Eltern, ein Mündel durch 

seinen Vormund) vertreten wird; 

 

 ein Nachweis der Vertretungsbefugnis, nur sofern Anleihegläubiger juristische 

Personen oder Personengesellschaften nach deutschem Recht (z.B. AG, GmbH, UG, 

KG, OHG, GbR) oder nach ausländischem Recht (z.B. Limited nach englischem 

Recht) sind. 

 

 


